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1. Aus dem Geschichtsbuch in die Krise 

Der 8. Dezember 1987 war ein Tag für die Geschichtsbücher. Michail Gorbatschow, der 
Generalsekretär der sowjetischen KPdSU und Ronald Reagan, der Präsident der USA, 
unterzeichneten den INF-Vertrag (Intermediate Range Nuclear Forces). Nur sechs Monate 
später, am 1. Juni 1988, trat er in Kraft. Es war der erste Vertrag, der die Supermächte 
des Kalten Krieges, die USA und die UdSSR, zu einem echten Abrüstungsschritt verpflich-
tete. Beide verzichteten auf alle landgestützten Mittelstreckenraketen und Marschflugkör-
per mit Reichweiten von 500 bis 5.500 Kilometern. Die Bundesrepublik Deutschland leiste-
te einen eigenen Beitrag, indem auch sie auf ihre Pershing-Ia-Raketen und deren geplante 
Modernisierung verzichtete. Fast zehn Jahre erbitterter politischer Streit über die Aufstel-
lung modernster sowjetischer SS-20- sowie amerikanischer Pershing-II-Raketen und land-
gestützter Marschflugkörper in Europa endeten mit einem überprüfbaren Abrüstungsab-
kommen – ein Novum. Bis zum 1.Juni 1991 wurden insgesamt 2.694 sowjetische und a-
merikanische nukleare Trägersysteme zerstört - von der je anderen Seite überwacht.  

Der INF-Vertrag und seine rasche, verlässliche Umsetzung durch Washington und Mos-
kau trugen wesentlich zur gegenseitigen Vertrauensbildung während der Endphase des 
Kalten Krieges bei. Dies schuf - zusammen mit der zuende gehenden Blockkonfrontation - 
ein konstruktives politisches Umfeld, in dem bald weitere bi- und multilaterale 
Rüstungskontroll- und Abrüstungsverträge zustande kamen: 1990 wurde der Vertrag über 
Konventionelle Streitkräfte in Europa (KSE) fertiggestellt, in dessen Folge NATO- und 
Warschauer-Pakt-Staaten mehr als 60.000 konventionelle Großwaffensysteme abrüsteten. 
Der START-1-Vertrag zwischen Moskau und Washington begrenzte 1991 die nuklearen 
Langstreckenwaffen mit mehr als 5.500 Kilometer Reichweite. Noch im gleichen Jahr wur-
den durch das KSE-1a Abkommen auch die nationalen Mannschaftsstärken der Streitkräf-
te all der Staaten begrenzt, die der NATO und dem Warschauer Pakt angehörten. 1993 
folgten die weltweite Konvention über ein Verbot und die Zerstörung chemischer Waffen 
(CWC) sowie mit dem START-2 ein weiterer Vertrag, der eine Reduzierung der strategi-
schen Atomwaffen in Russland und den Vereinigten Staaten zum Ziel hatte. 

Vertrauensbildende Maßnahmen und Verifikationsvereinbarungen kamen hinzu: Der Ver-
trag über den Offenen Himmel ergänzte 1992 die Verifikations- und Informationspflichten 
des KSE-Regimes und ermöglichte den Mitgliedern Aufklärungsflüge über dem Territorium 
ihrer früheren Kontrahenten. Später verpflichtete das Wiener Dokument, ein Übereinkom-
men über Vertrauens- und Sicherheitsbildende Maßnahmen (VSBM), die Mitglieder der 
OSZE 1999 zum gegenseitigen Informationsaustausch über ihre Streitkräfte, Militärhaus-
halte und Zukunftsplanungen.  

Mit dem INF-Abkommen begann eine Phase, in der Rüstungskontrolle und Abrüstung zu 
einem wesentlichen Mittel der bi- und multilateralen Ausgestaltung internationaler Bezie-
hungen wurden. Als Instrumente eines effizienten Multilateralismus trugen sie dazu bei, 
die Unwägbarkeiten der politischen und wirtschaftlichen Transformationsprozesse in Mit-
tel- und Osteuropa kalkulierbarer zu machen und sicherheitspolitische Stabilität zu garan-
tieren. Bis zum Ende der neunziger Jahre wirkten sie nach. Bestehende Abkommen wie 
das KSE-Regime wurden weiterentwickelt, so zum Beispiel 1999 in Form des Angepass-
ten KSE-Vertrages (AKSE). Ergänzende Abkommen, wie das Wiener Dokument, wurden 
neu ausgehandelt. Insbesondere Europa, das rund ein halbes Jahrhundert von der Block-
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konfrontation geprägt gewesen war, profitierte von den neuen Regelungen. Nach Jahr-
zehnten gegenseitigen Misstrauens garantierten diese eine bis dahin nicht gekannte 
Transparenz, Stabilität und Vorhersehbarkeit. Sicherheit in Europa – so zeigte sich – 
konnte auch miteinander und nicht nur voreinander gestaltet werden. 

Zwanzig Jahre nach dem INF-Vertrag bietet sich ein fast entgegengesetztes Bild. Die 
Fachleute sind sich weitgehend einig, dass die Rüstungskontrolle in einer Krise steckt, 
zumindest aber eine solche droht. Geltende Verträge werden infrage gestellt, neue nicht 
mehr ausgehandelt oder ratifiziert. Das rüstungskontrollpolitische Acquis erodiert. Antwor-
ten auf drängende Weltordnungsfragen werden kaum noch mittels Rüstungskontrolle und 
Abrüstung gesucht. Erfolgversprechende neue Initiativen für vertraglich vereinbarte Abrüs-
tung und Nichtverbreitung sind zur Mangelware geworden.  

Verhandlungen über Verifikationsmechanismen für das B-Waffen-Verbot sind gescheitert. 
Gespräche über ein vertragliches Verbot der Produktion von spaltbaren Materialen für 
Kernwaffen (FMCT) oder der Aufrüstung im Weltall kommen nicht in gang. Seit Jahren fer-
tig ausgehandelte und bereits unterzeichnete Verträge, wie der AKSE-Vertrag, der 
START-2-Vertrag oder der atomare Teststopp-Vertrag (CTBT) treten nicht in Kraft, weil sie 
von wichtigen Vertragsparteien nicht ratifiziert werden. Die USA haben den ABM-Vertrag 
gekündigt, da er die Aufstellung von Raketenabwehrsystemen begrenzte. Ende 2009 en-
det die Gültigkeitsdauer des START-1-Vertrages. Ob es einen Nachfolgevertrag für diese 
Vereinbarung und den 2012 endenden Moskauer SORT-Vertrag geben wird, ist ungewiss. 
Russland droht damit, das bestehende KSE-Regime infrage zu stellen, wenn der AKSE-
Vertrag von den NATO-Staaten nicht bald ratifiziert wird. In Moskau und Washington wur-
den Stimmen laut, die den INF-Vertrag kündigen wollen. Selbst der nukleare Nichtverbrei-
tungsvertrag (NVV), in Deutschland besser als Atomwaffensperrvertrag bekannt, bleibt 
von dieser Krise nicht verschont, obwohl er als das wichtigste Instrument zur Verhinderung 
der weiteren Verbreitung nuklearer Waffen betrachtet wird. Die bislang letzte Überprü-
fungskonferenz scheiterte 2005 und blieb ohne jedes Ergebnis. Für die nächste Überprü-
fungskonferenz, 2010, kann ein erneutes Scheitern nicht ausgeschlossen werden. 

Hat die Rüstungskontrolle als Instrument der internationalen Politik, als Mittel der Ausges-
taltung von Weltordnung ausgedient? Waren die Blütejahre der Rüstungskontrolle lediglich 
ein Intermezzo in der internationalen Politik, das half, den Niedergang der Sowjetunion 
und des Warschauer Paktes zu managen? Mangelt es der Staatenwelt an einem genuinen 
Interesse an Rüstungskontrolle, Abrüstung und effizientem Multilateralismus? Können an-
dere Instrumente an die Stelle der Rüstungskontrolle treten und ähnliche ordnungspoliti-
sche Funktionen übernehmen? Wer nur die ersten Jahre des 21. Jahrhunderts betrachtet, 
könnte meinen, dass dem so sei.  

Und doch wäre es wohl ein großer Fehler, die vertraglich vereinbarte Rüstungskontrolle 
und Abrüstung als Steuerungsinstrument der internationalen Beziehungen vorschnell ab-
zuschreiben. Der Verlust an Steuerungsmöglichkeiten wäre enorm, würden das rüstungs-
kontrollpolitische Acquis aufgegeben und das rüstungskontrollpolitische Instrumentarium 
nicht länger genutzt. Vertragliche Rüstungskontrolle als Form der Verrechtlichung der in-
ternationalen Beziehungen ist und bleibt ein wichtiges Instrument, wenn Multilateralismus 
effizient zur Gestaltung von Weltordnung eingesetzt werden soll. Rüstungskontrolle stärkt 
die Rolle des Rechts in den internationalen Beziehungen. Bilaterale Rüstungskontrollver-
einbarungen zwischen Starken können multilaterale Vereinbarungen unter Einbeziehung 
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von Schwächeren erleichtern. Multilaterale Rüstungskontrolle bindet auch die Starken. Die 
naturrechtliche Vorstellung vom Recht des Stärkeren wird eingehegt und damit ein Beitrag 
zur Zivilisierung zwischenstaatlicher Beziehungen geleistet.  

Gerade Europa hat auch künftig ein signifikantes Interesse an der vertraglich vereinbarten 
Rüstungskontrolle. Die ausgeklügelten Regelungswerke der konventionellen und nuklea-
ren Rüstungskontrolle in Europa garantieren zusammen mit den geltenden Vereinbarun-
gen über Verifikation, Information und den Transparenzverpflichtungen, dass das militäri-
sche Planen und Handeln der europäischen Staaten auf Gegenseitigkeit kalkulierbar und 
vorhersehbar bleibt. Es gibt damit weniger Anlass zu Misstrauen.  

Trotz der oft beschworenen Krise der Rüstungskontrolle ist es richtig zu fragen, wie Abrüs-
tung und Rüstungskontrolle neu belebt werden können. Vertraglich vereinbarte Rüstungs-
kontrolle und Abrüstung können auch künftig wichtige Instrumente der Ausgestaltung von 
Weltordnung sein. Für eine Weltordnung, die durch effizienten Multilateralismus und eine 
Stärkung der Verrechtlichung der internationalen Beziehungen geprägt sein soll, sind sie 
sogar unersetzlich. Nur wer glaubt, Weltordnung könne künftig unilateral auf Basis des 
Rechts des Stärkeren gestaltet werden, kann behaupten, ohne die Steuerungsmöglichkei-
ten und das Instrument der Rüstungskontrolle auskommen zu können. Letztlich kann nur 
der Stärkste behaupten, dass dies eine Alternative sei. Noch ist deswegen keineswegs 
entschieden, ob die Jahre der schnellen rüstungskontrollpolitischen Fortschritte 1987-1993 
oder die Jahre der Krise der Rüstungskontrolle seit 2001 - historisch betrachtet - als Inter-
mezzo zu werten sind.  

Entschieden wird dies wohl erst nach den Präsidentschaftswahlen in Russland und den 
USA. Wesentliche Weichen im Blick auf die Zukunft der Rüstungskontrolle müssen von 
den künftigen Administrationen in Washington und Moskau gestellt werden. Dabei drängt 
die Zeit. Im Frühjahr 2009 werden auf einer Vorbereitungskonferenz letzte Pflöcke für die 
Überprüfungskonferenz des NVV im Jahr 2010 eingeschlagen. Das Verhältnis von Nicht-
verbreitung und Abrüstung muss dann neu und tragfähig justiert werden, soll der NVV 
nicht ausgehöhlt und substantiell geschwächt werden. Bis Ende 2009 muss über die Zu-
kunft des START-1- Vertrages entschieden sein. Damit verbunden wird wohl die Entschei-
dung über die Zukunft des Moskauer SORT-Vertrages. Beides zusammen stellt die Wei-
chen für die Zukunft im strategisch-nuklearen Bereich. Über Wohl und Wehe der konventi-
onellen Rüstungskontrolle in Europa, das KSE-Regime, wird voraussichtlich ebenfalls in 
den Jahren 2008 und 2009 entschieden. 

Also bleibt nur wenig Zeit. Die wahlkämpfenden Hauptakteure in Washington und Moskau 
haben innenpolitische Prioritäten. Sie werden – von Ausnahmen zur Schadensbegrenzung 
und vielleicht einem Versprechen weiterer Reduzierungen der strategischen Nuklearwaf-
fen abgesehen - kaum substantielle neue Initiativen lancieren und sich aus wahltaktischen 
Gründen keine Blöße geben wollen.  

Bis Mitte 2009 stellen sich den Befürwortern von Rüstungskontrolle und Abrüstung damit 
gleich mehrere Aufgaben: Erstens gilt es zu verhindern, dass sich die Rahmenbedingun-
gen für Rüstungskontrolle und Abrüstung weiter verschlechtern. Zweitens kann die Zeit 
genutzt werden, um neue rüstungskontrollpolitische Initiativen zu sondieren und vorzube-
reiten. Und schließlich gilt es, konstruktiv Vorsorge dafür tragen, dass die neuen Administ-
rationen in Moskau und Washington rüstungskontrollpolitischen Themen rasch wieder 
größere Beachtung schenken können.  
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Dieses Diskussionspapier untersucht deshalb in einem ersten Schritt Charakter und Ursa-
chen der Krise der Rüstungskontrolle. In einem zweiten Schritt geht es darum, mögliche 
Wege aus der Krise zu identifizieren. Schließlich soll gefragt werden, welche spezifischen 
Beiträge in Deutschland zur Überwindung der Krise der Rüstungskontrolle geleistet wer-
den können. Die möglichen Initiativen, die dabei diskutiert werden, haben Beispielcharak-
ter, schließen andere Optionen nicht aus und orientieren sich vorrangig an Fragen, die für 
die europäische Sicherheit von Belang sind. Der Fokus liegt auf den Möglichkeiten, die 
klassischen Themen der Rüstungskontrolle und Abrüstung wieder zu beleben. Optionen, 
die Nichtverbreitungsregime zu stärken, denen auch in den vergangenen Jahren deutlich 
größere Aufmerksamkeit gewidmet wurde, finden nur insoweit Erwähnung wie sie zum 
Verständnis der Gesamtzusammenhänge erforderlich sind. 

 

 

2. Die Krise der Rüstungskontrolle und ihre Ursachen   

Der Auftritt des russischen Präsidenten hatte es in sich. Vladimir Putin nutzte die Münche-
ner Sicherheitskonferenz im Februar 2007 zu deutlichen Worten. Er verkündete "ein Mora-
torium der russischen Umsetzung des KSE-Vertrages bis alle NATO-Staaten ihn ratifizie-
ren und beginnen, sich strikt daran zu halten – so wie es Russland bereits heute tut." Bin-
nen eines Jahres müsse im NATO-Russland-Rat eine Lösung gefunden werden. Sollten 
Verhandlungen keinen Erfolg bringen, werde Moskau die "Möglichkeit prüfen, seine Ver-
pflichtungen aus dem KSE-Vertrag zu beenden." Die NATO reagierte prompt und forderte 
Moskau zur umfassenden Einhaltung seiner vertraglichen Verpflichtungen auf. Doch 
schnell wurde klar: Das KSE-Regime, das seit 1991 die Mannschaftsstärken und die wich-
tigsten Großwaffensysteme aller Streitkräfte in Europa beschränkt, war nicht länger eine 
Selbstverständlichkeit. Mehr noch, es war ernsthaft in Gefahr. 

Acht Monate später folgte der nächste Streich. Vladimir Putin stellte die Zukunft des INF-
Vertrages in Frage: „Im Gegensatz zu uns sind andere Länder berechtigt, solche Waffen-
systeme zu entwickeln – und sie tun das erfolgreich“, erläuterte er der amerikanischen 
Außenministerin, Condoleezza Rice, und US-Verteidigungsminister Robert Gates. Für 
Moskau und Washington gelte es, darauf hinzuwirken, „dass die russisch-amerikanische 
Vereinbarung globale Gültigkeit erhält“. Gelinge das nicht, so werde „es Russland schwer 
fallen, an diesem Vertrag festzuhalten“, ließ er seine Gäste wissen. Putin verzichtete zwar 
auf ähnlich plumpe Drohungen, wie russische Generale sie im Kontext des Streites um die 
Pläne Washingtons, Teile des geplanten US-Raketenabwehrsystems in Polen und Tsche-
chien aufzustellen, ausgestoßen hatten. Sie hatten damit gedroht, Russland werde Mit-
telstreckenraketen auf die neuen Standorte ausrichten. Im Kern aber laufen Putins Äuße-
rungen auf dasselbe hinaus: Auch der INF-Vertrag und damit das wichtigste nukleare Rüs-
tungskontrollabkommen für Europa könnte von Russland zur Disposition gestellt werden. 

Äußerungen anderer Politiker aus Russland lassen weitere Verträge gefährdet erscheinen. 
So signalisierte Sergei Iwanow, stellvertretender Ministerpräsident Russlands, im Sommer 
2007, dass Russland auch den START-1-Vertrag für verzichtbar halten könnte. Iwanows 
argumentative Grundlinie ähnelte der zu anderen Verträgen: Im Prinzip wäre es Russland 
lieber, wenn die Regime fortbestünden. Ohne sie könne Moskau aber auch leben.    



20 Jahre nach dem INF-Vertrag – Rüstungskontrolle ohne Zukunft? 9 
 

 

Die Entwicklungen der letzten Monate könnten den Eindruck erwecken, als habe Moskau 
das Interesse an der Rüstungskontrolle verloren und als sei der Kern der Krise der Rüs-
tungskontrolle im Kreml zu suchen. Doch das wäre voreilig. Die russischen Argumentati-
onslinien sind in weiten Teilen bis in die Wortwahl eine Spiegelung amerikanischer Argu-
mente aus den ersten Jahren der Regierung George W. Bushs, die der Rüstungskontrolle 
während ihrer ganzen Amtszeit mit großer Skepsis oder gar deutlicher Ablehnung begeg-
nete.  

Schon bald nachdem George W. Bush 2001 die Macht im Weißen Haus übernommen hat-
te, bekamen Politiker zentralen Einfluss auf die amerikanische Rüstungskontrollpolitik, die 
grundsätzliche Zweifel am Sinn der Rüstungskontrolle hegten. Ein gutes Beispiel ist John 
Bolton, der im US-Außenministerium zunächst etliche Jahre für Nichtverbreitung und Rüs-
tungskontrolle zuständig war und später UN-Botschafter der Vereinigten Staaten wurde. 
Deren äußerst kritisches Verhältnis zur Rüstungskontrolle fußt auf einer traditionellen, in 
der republikanischen Politiktradition Washingtons tief verankerten Abneigung, künftige 
Handlungsmöglichkeiten der USA durch internationale Verträge einschränken zu lassen. 
Präventive Rüstungskontrollvereinbarungen über die Nutzung von Zukunftstechnologien 
werden z.B. abgelehnt, weil man davon ausgeht, dass die USA zukunftsträchtige Techno-
logien früher und effektiver militärisch nutzen können als andere und auf diese Weise ihre 
globale Vormachtstellung besser aufrecht erhalten können. Verhandlungen über ein Ver-
bot der Stationierung von Waffen im Weltraum werden deshalb abgelehnt.  

Ergänzt wurde diese traditionelle Skepsis gegen die Rüstungskontrolle in der Regierung 
Bush durch grundsätzlichere Gegenargumente, die Colin S. Gray, ein Vordenker republi-
kanischer Politik bereits unter Ronald Reagan, in seinem Buch „House of Cards – Why 
Arms Control Must Fail“ 1992 zusammengetragen hatte. Gray hält Rüstungskontrolle für 
einen "nichttödliches Virus, der unausrottbar die Politik befallen" hat. Rüstungskontrolle 
müsse versagen, weil nicht Waffen, sondern die Politik über Krieg und Frieden entschei-
den. Rüstungskontrolle schaffe keine Stabilität. Ihre positiven Wirkungen würden wie theo-
logische Dogmen von der politischen Klasse lediglich geglaubt. Rüstungskontrolle führe 
meist dann zu wirksamen Rüstungsbeschränkungen, wenn die beteiligten Staaten bereits 
hinreichendes Vertrauen zueinander hätten, also Rüstungsbeschränkungen gar nicht 
zwingend erforderlich seien. Zwischen verfeindeten Staaten aber sei effektive Rüstungs-
kontrolle dagegen so gut wie unmöglich. Rüstungskontrolle schade bestenfalls nicht, aber 
wirklich nützlich sei sie erst recht nicht. 

Schließlich wurde die äußerst skeptische Haltung zur Rüstungskontrolle unter George W. 
Bush – vor allem im strategisch-nuklearen Bereich - eng mit dem Ziel verknüpft, die globa-
le Vormachtstellung der USA durch eine umfassende, technologische und strukturelle Mo-
dernisierung der US-Streitkräfte mittel- und langfristig abzusichern. Eine Runderneuerung 
des strategisch-nuklearen Potentials der USA – Strategie, Sprengköpfe, Trägersysteme 
und industrielle Infrastruktur - wurde mit dem Nuclear Posture Review (NPR) bereits 2001 
eingeleitet. Das Dokument erhebt den Anspruch, Abschreckung für ein „zweites nukleares 
Zeitalter“ vorzudenken, welches von einer wachsenden Zahl nuklear bewaffneter Staaten 
geprägt sein werde. Es fußt auf Gedanken, die Colin S. Gray und sein konzeptioneller 
Denkpartner, Keith B. Payne, in den neunziger Jahren entwickelten und 2001 in einer grö-
ßeren Studie des National Institute for Public Policy vorstellten. Payne wurde von George 
W.Bushs erstem Verteidigungsminister, Donald Rumsfeld , mit der Ausarbeitung des NPR 
betraut und legte ihm ein Konzept vor, mit dem das strategische Potential der USA auf 
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mehreren Ebenen integriert werden sollte. Die konventionellen und nuklearen Potentiale 
der USA, Ziele überall auf der Erde anzugreifen, werden nunmehr als eine Einheit betrach-
tet. Zusammen mit den aufwachsenden Fähigkeiten zur Raketenabwehr bilden sie ein 
einheitliches Abschreckungspotential. Alle militärischen Abschreckungsoptionen, ob de-
fensiv oder offensiv, konventionell oder nuklear, wurden unter einem Kommando, dem 
Strategic Command (STRATCOM) zusammengefasst. Der Zweck der Abschreckung 
selbst wurde signifikant erweitert: Andere Staaten und nicht-staatliche Akteure sollen nicht 
nur davor abgeschreckt werden, Massenvernichtungswaffen einzusetzen. Sie sollen auch 
davon abgehalten werden, solche Waffen zu entwickeln, zu bauen oder zu beschaffen. Sie 
sollen gehindert werden, zentrale Technologien wie die Urananreicherung zu beherrschen, 
die für die Entwicklung von Massenvernichtungswaffen hilfreich sein könnten. Ganz in die-
ser Logik entschied George W. Bush im Kontext der Nationalen Sicherheitsstrategie und 
der Nationalen Strategie zur Bekämpfung von Massenvernichtungswaffen im Herbst 2002, 
auch präemptive und präventive militärische Schläge gegen Einrichtungen, die der 
Herstellung, Lagerung oder dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen dienen könnten, 
zum offiziellen Bestandteil der strategischen militärischen Handlungsmöglichkeiten der 
USA zu machen. 

Optionen der Rüstungskontrolle und Abrüstung wurden dieser Zielsetzung unter- und zu-
geordnet, Möglichkeiten zur Stärkung der Nichtverbreitung eingebunden und als vorrangig 
betont. Richard Haass, damals Politischer Direktor im amerikanischen Außenministerium, 
beschrieb die Rüstungskontrollpolitik der neuen Regierung als "Multilateralismus a la 
carte". Jeder einzelne Rüstungskontrollvertrag solle noch einmal neu bewertet werden. 
Das Ergebnis dieser Bewertung werde den künftigen Umgang Washingtons mit den ein-
zelnen Verträgen bestimmen.  

Die Auswirkungen dieses Neuansatzes wurden in schneller Folge sichtbar: Die Regierung 
Bush beschloss, den bereits unterzeichneten globalen nuklearen Teststopp-Vertrag 
(CTBT) nicht zu ratifizieren, um sich nicht der Möglichkeit zu berauben, neu entwickelte 
Nuklearwaffen zu testen. Die Verhandlungen über ein Abkommen, mit dem das B-Waffen-
Verbot nach 30 Jahren endlich verifizierbar gemacht werden sollte, scheiterten. Washing-
ton befürchtete, die Verifikationsbesuche könnten zu Spionagezwecken und zum Bau von 
B-Waffen durch andere genutzt werden. Die USA zogen sich trotz heftiger russischer Pro-
teste im Juni 2002 aus dem ABM-Vertrag zurück, gegen den die Aufstellung des geplan-
ten Raketenabwehrsystems der USA verstoßen hätte. Verteidigungsminister Rumsfeld 
charakterisierte den Vertrag als „Relikt des Kalten Krieges“. Die US-Regierung signalisier-
te, dass sie den START-2 Vertrag nicht mehr ratifizieren werde, und den START-1-Vertrag 
2009 wohl auslaufen lassen werde. Um Russland dies schmackhafter zu machen, stimmte 
Washington zu, ursprünglich als gegenseitige, einseitige politisch bindende Verpflichtun-
gen angedachte weitere nuklearstrategische Abrüstungsschritte bis 2012 doch noch in die 
Form eines kurzen, detailarmen Vertrages, des Moskauer SORT-Vertrages, zu gießen. 
Dieser hält fest, dass beide Nationen am Tag des Auslaufens der SORT-Vereinbarung ih-
re strategischen Nuklearpotentiale, soweit reduziert haben sollen, dass diese nicht mehr 
als 1.700-2.200 Atomsprengköpfe tragen können. Mancher in Washington forderte dar-
über hinaus die Aufkündigung des INF-Vertrages, da dieser nur den USA und Russland 
den Besitz landgestützter ballistischer Raketen mit 500 bis 5.500 Kilometern Reichweite 
verbiete und somit diskriminierend sein. 



20 Jahre nach dem INF-Vertrag – Rüstungskontrolle ohne Zukunft? 11 
 

 

Zwei rüstungskontrollpolitische Regime blieben jedoch weitgehend von dieser radikalen 
Kritik verschont und fanden teilweise sogar explizit die Unterstützung der neuen Regie-
rung: der Atomwaffensperrvertrag und das Regime zur Kontrolle von Raketentechnologie, 
MTCR mit dem Haager Code of Conduct. Beiden ist gemeinsam, dass sie die Proliferation 
verhindern sollen. Und beide Vereinbarungen unterscheiden auch zwischen jenen Staa-
ten, die die jeweiligen Waffen bzw. Technologien legitimerweise besitzen dürfen, und je-
nen, die keinen Zugang zu ihnen haben sollen. 

Im Blick auf den Atomwaffensperrvertrag zeigte sich diese Akzentsetzung während der 
Überprüfungskonferenz 2005 besonders deutlich: Vehement drängte Washington auf ver-
besserte Nichtverbreitungsregeln. Zugleich blockierte die US-Delegation aber jede Formu-
lierung und Verpflichtung zu nuklearer Abrüstung. Man fühle sich an die „Principles and 
Objectives“, die während der Überprüfungs- und Verlängerungskonferenz 1995 verab-
schiedet wurden, und vor allem an die „13 Schritte“ zu deren Implementierung, die wäh-
rend der NVV-Überprüfungskonferenz 2000 vereinbart wurden, nicht länger gebunden. 
Beide Dokumente betonen die Absicht der Vertragsstaaten, sowohl die nukleare Abrüs-
tung als auch die nukleare Nichtverbreitung zu stärken und machen dafür konkrete Vor-
schläge, verbunden mit Zeithorizonten. Ihre Verabschiedung war aus Sicht der meisten 
Vertragsteilnehmer die Voraussetzung dafür, dass 1995 dem Wunsch der USA und ande-
rer entsprochen wurde, den Atomwaffensperrvertrag unbegrenzt und ohne weitere Bedin-
gungen zu verlängern. 

Erschwert wurde die Diskussion über die Zukunft der nuklearen Rüstungskontrolle und Ab-
rüstung zudem durch die Modernisierungsplanungen, die die Regierung Bush für das a-
merikanische Nuklearpotential entwarf. Eine umfassende Modernisierung der nuklearin-
dustriellen Infrastruktur (Complex 2030), der nuklearen Trägersysteme und der nuklearen 
Sprengköpfe (Reliable Replacement Warhead, zuvor die Debatten über mögliche Mini-
Nukes und Bunker-Buster) sei eine wesentliche Voraussetzung für weitere substantielle 
Reduzierungen des strategischen Nuklearpotentials der USA, argumentierte die Regie-
rung Bush. Da Washington schon derzeit über das stärkste und technologisch fortschritt-
lichste Nuklearpotential der Erde gebietet, hatte diese Argumentationslinie zwei Folgen: 
Viele nicht-nukleare Staaten deuteten die Pläne der USA als zeitlich unbegrenztes Fest-
halten an Nuklearwaffen und ein Vertagen der Abrüstungsverpflichtung aus dem Atomwaf-
fensperrvertrag auf den Sankt-Nimmerleinstag. Zugleich veranlasste diese Haltung die 
anderen etablierten Nuklearmächte, ebenfalls langfristig auf den Besitz substantieller Nuk-
learpotentiale zu setzen und nukleare Modernisierungsvorhaben voranzutreiben: Russland 
wird seine veraltenden strategischen Nuklearwaffen modernisieren und kündigte deren 
Rundumerneuerung an. Großbritannien plant neue atomar bewaffnete Raketen-U-Boote, 
mit denen es seine Nuklearabschreckung bis weit in die zweite Jahrthunderthälfte aufrecht 
erhalten könnte. Frankreich sieht ähnlich wie China keinen Grund, die eigenen technolo-
gisch nachholenden nuklearen Modernisierungsprogramme zu überdenken. Nuklearen 
Nachrückern wie Pakistan und Indien bietet diese Entwicklung die Option, den Aufbau 
breit ausgefächerter, eigener nationaler Nuklearpotentiale zu rechtfertigen. 

Die die Rüstungskontrolle kritisch oder ablehnend betrachtende und sie den eigenen mili-
tärischen Modernisierungsplänen unterordnende Politik der Regierung Bush darf als die 
eigentliche Ursache der aktuellen Geringschätzung von Rüstungskontrolle und Abrüstung 
gelten. Diese hat die Deregulierung der internationalen Beziehungen gefördert, trägt zur 
Schwächung der Rolle des internationalen Rechts bei und verhindert die Entwicklung ei-
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nes effizienten Multilateralismus, der auf einer zunehmenden Verrechtlichung der interna-
tionalen Beziehungen fußt. Etliche andere Nuklearmächte haben sich entschlossen, der 
Modernisierung und Transformation ihrer eigenen Streitkräfte ebenfalls Vorrang vor der 
rüstungskontrollpolitischen Einhegung weiterer Modernisierungsrunden zu geben und da-
mit die von Washington induzierten Tendenzen verstärkt. Russland allerdings ist noch ei-
nen Schritt weitergegangen. Es hat signalisiert, dass es mit einer solchen Deregulierung 
notfalls leben könne und sie zum eigenen Vorteil und zur Wiedergewinnung eigener militä-
rischer Handlungsmöglichkeiten zu nutzen gedenke, wenn kein Umdenken stattfindet. 

Auffällig ist zudem, wie schnell der anfänglich laute Widerspruch gegen diese Entwicklung, 
den einige westliche Bündnispartner Washingtons zunächst formulierten, leiser wurde und 
sich dann zunehmend in Resignation verwandelte. Staaten, die sich wie die Bundesrepu-
blik Deutschland als Aktivposten für Rüstungskontrolle und Abrüstung sehen und verste-
hen, ergriffen immer seltener die Initiative und reagierten zunehmend defensiv, wenn ei-
gene Interessen durch die Infragestellung bestehender rüstungskontrollpolitischer Verein-
barungen negativ berührt wurden. Das „rüstungskontrollpolitische Acquis“, das es unbe-
dingt zu erhalten gelte, wurde zum Symbolbegriff für diese Haltung. Vorschläge für eine 
andere Agenda, eine Politik des Ausbaus der Rüstungskontrolle unterblieben oft ganz, da 
man sie entweder für aussichtslos hielt oder - angesichts anderer Kontroversen mit den 
USA – das Entstehen weiterer Konfliktfelder vermeiden wollte. Mangelnde Einigkeit unter 
Washingtons europäischen Bündnispartnern tat ein übriges. Die Aktivitäten zur Entwick-
lung rüstungskontrollpolitisch wirksamer Schritte beschränkten sich deshalb je länger des-
to deutlicher auf die Stärkung der Nichtverbreitung und damit auf das Bemühen, mit den 
USA in Bereichen zu kooperieren, an denen auch die Regierung Bush Interesse zeigte. 
Als Beispiel für eine solche Politik kann die „Europäische Strategie gegen die Verbreitung 
von Massenvernichtungswaffen“ dienen.  

In der Konsequenz trug dieses defensive Vorgehen jedoch indirekt dazu bei, dass sich die 
rüstungskontrollkritische Tagesordnung der USA immer weiter durchsetzen sowie mittel- 
und längerfristige Wirkungen erzielen konnte. Zu diesen gehört es, dass mittlerweile auch 
andere Staaten ihren nationalen Modernisierungsplänen wieder Vorrang vor der Weiter-
entwicklung der Rüstungskontrolle oder gar Abrüstung einräumen. Auch die weitgehende 
Konzentration rüstungskontrollpolitischer Debatten auf Bemühungen, Proliferation selektiv 
zu verhindern, indem zwischen legitimen und illegitimen Nutzern relevanter Technologien 
unterschieden wird, gehört zu diesen Wirkungen. Die Resultierende im politischen Kräfte-
parallelogramm oder besser Kräftepolygon hat sich deshalb auch zu Ungunsten von Rüs-
tungskontrolle, Abrüstung und rechtsbasiertem, effizienten Multilateralismus verschoben, 
weil es einen Mangel an Akteuren und Kräften gab, die rüstungskontrollpolitische Initiati-
ven stärken und zur Ausgestaltung von Weltordnung einsetzen wollten bzw. dies auf die 
politische Tagesordnung gesetzt hätten.   
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3. Mögliche Wege aus der Krise 

Versuche, die Rüstungskontrolle kurzfristig und effektiv wiederzubeleben, dürften derzeit 
zum Scheitern verurteilt sein. Sowohl in Russland als auch in den USA – wichtigen Akteu-
ren, ohne die es nicht geht – stehen bis Ende 2008 Parlaments- und Präsidentschaftswah-
len an. In beiden Ländern können die Präsidenten nicht wiedergewählt werden. Die Rüs-
tungskontrollthematik ist für den Wahlausgang ohne große Bedeutung. Substantieller 
Fortschritt dürfte also erst wieder möglich werden, wenn die neuen Administrationen 2008 
bzw. 2009 ihre Arbeit aufgenommen haben und ihre strategischen Ziele festlegen. Dann 
aber drängt auch bereits die Zeit. Im Frühjahr 2009 werden auf einer letzten Vorberei-
tungskonferenz die Weichen für die Überprüfungskonferenz des NVV im Jahr 2010 ge-
stellt. Bis Ende 2009 muss über die Zukunft des START-1 Vertrages entschieden sein, der 
viele wichtige technische Regelungen und Definitionen enthält. Damit verbunden wird wohl 
auch eine Entscheidung über die Zukunft des Moskauer SORT-Vertrages bzw. einen 
Nachfolgevertrag zu fällen sein. Unklar ist, ob sich die Zukunft des KSE-Regimes schon 
2008 oder erst 2009 entscheidet. 

Bis dahin verdienen vor allem zwei Aufgaben besondere Aufmerksamkeit. Die erste be-
steht darin, eine weitere Verschlechterung des politisch-klimatischen Umfelds für künftige 
Versuche der Wiederbelebung von Rüstungskontrolle und Abrüstung zu vermeiden. Das 
ist durchaus möglich.  

In Russland wird der neue Präsident früher gewählt als in Washington. Er wird entschei-
den müssen, ob den rüstungskontrollpolitischen Drohgebärden der scheidenden Präsi-
dentschaft Putin praktische Konsequenzen und Taten folgen werden. Manches deutet 
darauf hin, dass Russland durchaus bereit sein könnte, Rüstungskontrolle und Abrüstung 
künftig wieder stärker zu gewichten. Alle russischen Drohungen, bestehende Rüstungs-
kontrollverträge auszusetzen oder aufzugeben, folgten bisher derselben Logik: Russland 
sei im Prinzip bereit, die bestehenden Verträge weiter zu beachten, könne aber auch ohne 
sie leben. Verbunden wurde dies jeweils mit politischen Forderungen, die zu erfüllen wä-
ren, damit Russland aus den jeweiligen Regimen nicht ausschert. Die Forderungen ihrer-
seits signalisierten die russische Bereitschaft zu Verhandlungen über erweiterte und ver-
besserte Regelungen in den einzelnen Regimen. Russland hat im Blick auf das KSE-
Regime deutlich gemacht, dass ihm über die Ratifzierung des AKSE-Vertrages durch den 
Westen hinaus an einem dritten KSE-Vertrag gelegen wäre, wenn dieser die Änderungen 
der politischen Geopgraphie Europas widerspiegelt, die sich durch die zweite Erweiterung 
der NATO ergeben haben. Im Blick auf den INF-Vertrag strebt Russland eine Multilaterali-
sierung an. Die Bundesrepublik hat signalisiert, dass sie einem solchen Bemühen nicht im 
Wege stehen werde. Auch an einer Nachfolgeregelung für die START-1 und SORT-
Verträge dürfte Moskau interessiert sein. Sie könnte den russischen Finanzbedarf für Mo-
dernisierungen im nuklearstrategischen Bereich begrenzen. Hinzu kommt, dass Wladimir 
Putin mit Dmitri Medwedew auf einen Nachfolger im Präsidentenamt setzt, der zum einen 
ein klares Interesse an strategischer Kooperation mit Europa signalisiert und zum anderen 
deutlich gemacht hat, dass auch er bei den staatlichen Investitionen beabsichtigt, wirt-
schaftlich relevante Infrastrukturinvestitionen höher zu gewichten als den Ausbau der rus-
sischen Militärmacht. 

Wenn entsprechende Signale Moskaus nicht nur Rhetorik sind, könnten europäische Be-
kundungen eines starken Interesses an einer Wiederbelebung von Rüstungskontrolle und 
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Abrüstung dazu beitragen, Moskaus neue Führung zu überzeugen, vorläufig keine negati-
ve Entscheidung über die Zukunft dieser Verträge zu treffen, bis auch in Washington eine 
neue Regierung im Amt ist und signalisieren kann, wie sie die Zukunft von Rüstungskon-
trolle und Abrüstung sieht. 

Das könnte auch deshalb sinnvoll sein, weil etliche der zur Disposition gestellten Rüs-
tungskontrollverträge nicht nur für sich alleine stehen. Ihre Aufkündigung dürfte Auswir-
kungen über die eigentlichen Verträge hinaus haben. So enthält das KSE-Regime eine 
Vielzahl von mühsam erarbeiteten Definitionen und Regelungen, die ihrerseits wiederum 
die Basis für andere vertragliche Vereinbarungen – zum Beispiel auf dem Balkan oder in 
Sachen Transparenz - sind. Das deutsche Verteidigungsministerium befürchtet beispiels-
weise, dass ein Wegfall des KSE-Regimes auch den Vertrag über den Offenen Himmel 
oder das Wiener Dokument über Vertrauens- und Sicherheitsbildende Maßnahmen in Mit-
leidenschaft ziehen würde. Auch mit dem 2009 auslaufenden START-1-Vertrag ist eine 
Vielzahl technischer Definitionen, Durchführungsvereinbarungen und Gesprächsforen zwi-
schen Russland und den USA verkoppelt. Würde kein Nachfolgevertrag erarbeitet, so 
stünden sie nicht länger für das Feld der strategisch nuklearen Rüstungskontrolle zur Ver-
fügung und würden jede künftig Verhandlung über dieses Thema deutlich erschweren, 
weil erneut bei Adam und Eva begonnen werden müsste. Zudem besteht in beiden Fällen 
die Gefahr, dass Definitionen, Regeln, Pflichten und Foren entfallen, die zu Transparenz-
zwecken und für den vertrauensbildenden Dialog im Streitfall geschaffen wurden und sich 
immer wieder als nützlich erwiesen haben.    

Auch mit Blick auf die USA empfiehlt sich ein möglichst frühzeitiges Handeln. Bis zu den 
Wahlen können an Rüstungskontrolle und Abrüstung interessierte Europäer in Washington 
bei Think Tanks und Abgeordneten der demokratisch dominierten Häuser des Kongresses 
dafür werben, zumindest die Rahmenbedingungen für Rüstungskontrolle und Abrüstung 
nicht weiter zu verschlechtern. Werden der gegenwärtigen Administration zum Beispiel 
keine Gelder mehr bewilligt, die Schritte finanzieren sollen, die das Umfeld für Rüstungs-
kontrolle und Abrüstung verschlechtern würden, so wäre bereits einiges gewonnen. So 
könnten die Demokraten mit Fug und Recht argumentieren, dass weitreichende, den 
nächsten Präsidenten festlegende Entscheidungen, die das Verhältnis zu Europa und 
Russland beeinflussen könnten, erst von einer künftigen Administration getroffen werden 
sollten. Dieses Argument kann sowohl mit Blick auf die Finanzierung der Entwicklung neu-
er Atomsprengköpfe als auch auf die Stationierung von Raketenabwehrsystemen in Euro-
pa geltend gemacht werden. Bei den Haushaltsverhandlungen für 2008 hat sich bereits 
gezeigt, dass dazu eine gewisse Bereitschaft bestehen könnte. Darüber hinaus könnte es 
sinnvoll sein, amerikanische Präsidentschaftsbewerber dafür zu sensibilisieren, dass be-
reits kurz nach ihrem Amtsantritt weitreichende rüstungskontrollpolitische Weichenstellun-
gen bevorstehen. Nichtstun wäre im Blick auf die Zukunft des Atomwaffensperrvertrages, 
aber auch im Blick auf die KSE- und START-Verträge für die Zukunft der Rüstungskontrol-
le schädlich. Mithin muss, wer am Instrument der Rüstungskontrolle interessiert ist, früh-
zeitig an eine geeignete Personalauswahl denken.    

Die zweite Aufgabe, der sich Befürworter einer künftigen Wiederbelebung von Rüstungs-
kontrolle und Abrüstung stellen sollten, besteht in der Entwicklung und Vorbereitung neuer 
Initiativen in diesem Bereich. Solche Initiativen können an die neuen Administrationen in 
Russland und den USA herangetragen werden, sobald diese im Amt sind. Sie könnten ei-
nen Beitrag dazu leisten, die Tagesordnung der neuen Administrationen positiv zu beein-
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flussen. Zwei aus der aktuellen Situation abgeleitete und eine neuartige Initiative sollen zu 
diesem Zweck hier beispielhaft angedacht werden.  

 

 

3.1 Konventionelle Rüstungskontrolle in Europa 

Eine erste Möglichkeit wäre es, das KSE-Regime neu zu beleben. Als Ausgangspunkt 
können die Gespräche über die russische Forderung nach einer raschen Ratifizierung des 
KSE-2-Vertrages durch die NATO-Staaten fungieren. Russland weist zurecht darauf hin, 
dass der Westen in einer gewissen Bringschuld ist, weil er dieses Abkommen acht Jahre 
nach Unterzeichnung noch immer nicht ratifiziert hat. Russland hatte sich in den Istanbuler 
Verpflichtungen zwar bereit erklärt, seine Truppen aus Moldawien und Georgien vollstän-
dig abzuziehen, nie aber dem zeitlichen Junktim zwischen diesem Abzug und dem Beginn 
der westlichen Ratifizierung zugestimmt, das die NATO-Staaten in Reaktion auf und als 
Protest gegen den 2. Tschetschenienkrieg in Florenz im Mai 2000 einseitig nachgescho-
ben hatten. Dieses Problem ist lösbar. Mit Georgien hat Russland eine zeitlich begrenzte 
bilaterale Stationierungsvereinbarung getroffen; die Wachmannschaft für das russische 
Depot in Moldawien ist unter militärischen Gesichtspunkten nicht signifikant.  

Hinzu kommt ein zweiter Gesichtspunkt: Russland fordert zurecht, dass alle NATO-
Staaten dem KSE-Regime beitreten sollen. Die baltischen Republiken und die Slowakei 
können bislang dem Regime nicht beitreten, da der ursprüngliche KSE-Vertrag keine Bei-
trittsklausel für neue Mitglieder enthält und der AKSE-Vertrag, der nunmehr eine solche 
enthält, noch nicht in Kraft getreten ist. Auch dieses Problem sollte mit dem erforderlichen 
politischen Willen lösbar sein. Die Ratifizierung des AKSE-Vertrages sollte also rasch wie 
möglich vorangetrieben werden. Eine frühzeitige Ratifizierung durch NATO-Staaten, die 
bislang nicht Mitglied des KSE-Regimes sind, wäre zudem ein positives Signal an Russ-
land. 

Darüber hinaus besteht die Chance, auf einen neuen dritten KSE-Vertrag hinzuarbeiten. 
Ein solcher Vertrag ist nicht nur sinnvoll, sondern auch überfällig. Er wäre zudem ein star-
kes politisches Signal zugunsten eines effizienten rüstungskontrollpolitischen Multilatera-
lismus im Kontext europäischer Sicherheit. Ein solcher Vorstoß würde der politischen Ver-
trauensbildung in Europa in ähnlicher Weise dienen wie die bisherigen KSE-Verträge. Die 
KSE-1-Verträge regelten das konventionelle Kräfteverhältnis in Europa gegen Ende des 
Kalten Krieges und für die Zeit nach der deutschen Vereinigung. Mit dem AKSE-Vertrag 
sollte russischen Befürchtungen entgegengewirkt werden, die erste NATO-Osterweiterung 
um Mitglieder des aufgelösten Warschauer Vertrages führe zu veränderten Kräfteverhält-
nissen und größerer Unsicherheit an den Aussengrenzen Russlands und anderer GUS-
Staaten. Besondere Bedeutung kam aus westlicher Sicht zudem den Flankenregeln und 
aus russischer Sicht den Verstärkungsregeln zu. Beide zeigten das Bemühen, durch eine 
Begrenzung des erlaubten militärischen Aufwuchses in volatilen Regionen das gegenseiti-
ge Vertrauen und die Stabilität zu vergrößern. Eine Anpassung des KSE-Regimes an die 
zweite NATO-Osterweiterung, in deren Kontext erstmals auch ehemalige Sowjetrepubliken 
der NATO beitraten, ist bislang unterblieben. Diese Aufgabe anzugehen, ist von hoher si-
cherheitspolitischer und vertrauensbildender Wirkung. 



16 Nassauer 
 

 

Ein neuer KSE-Vertrag könnte die stabilisierende und vertrauensbildende Wirkung des 
KSE-Regimes fortschreiben und an die mittlerweile entstandene geographische und fakti-
sche Lage nach der zweiten NATO-Osterweiterung anpassen. Folgende Fragestellungen 
könnten sich im Blick auf die Erarbeitung eines solchen Vertrages als hilfreich erweisen: 

• Wie weit können die Obergrenzen für Mannschaften und konventionelles Großge-
rät in Europa weiter abgesenkt werden? Kaum ein KSE-Mitgliedstaat erreicht der-
zeit auch nur annähernd noch die ihm durch das KSE-Regime zugestandenen 
Obergrenzen. Hier besteht einerseits substantieller Anpassungsbedarf und ande-
rerseits erheblicher Verhandlungsspielraum, der durch die geplanten Transforma-
tionsprozesse der nationalen Streitkräfte der Vertragsparteien künftig eher noch 
größer als wieder kleiner wird. 

• Um den Balkan zu stabilisieren, wurden definitorische und vertragliche Regeln 
entwickelt, die es erlauben würden, Waffensysteme in das KSE-Regime einzube-
ziehen, die von den bisherigen Kategorien des KSE-Regimes nicht erfasst wer-
den. Können diese Definitionen und Regelungen (soweit sinnvoll) in das KSE-
Regime übernommen werden, um dessen vertrauensbildende Wirkung zu stär-
ken? Wäre ein solcher Schritt einer OSZE-weiten Vereinheitlichung der gültigen 
Regeln dienlich? 

• Wäre es sinnvoll, das KSE-Regime für die Neutralen Staaten zu öffnen und so 
den „Abschied von der ursprünglichen Blocklogik“ des Regimes zu verstärken? 
Wäre ein solcher Schritt ein sinnvolles Signal, mit dem die sicherheitspolitisch zu-
nehmend auch gemeinsam agierenden Staaten der EU ein konstruktives Signal 
nach Moskau senden könnten? 

• Kann das KSE-Regime darüber hinaus auf alle Mitgliedstaaten der OSZE ausge-
dehnt und damit für den Balkan als Instrument der Stabilisierung genutzt werden? 
Oder würde es damit derzeit noch überfordert? 

• Wie können die Flanken- und Verstärkungsregeln des KSE-Regimes der Lage 
nach der zweiten NATO-Erweiterung, aber auch den veränderten sicherheitspoli-
tischen Bedürfnissen und Interessen der Vertragsteilnehmer angepasst werden? 
Eine schlicht fortschreibende Übertragung der bislang gültigen Regeln ist wenig 
angemessen, da die NATO um etliche weitere Mitglieder angewachsen ist und ei-
nige dieser Staaten direkte Nachbarn Russlands sind.  

• Wie kann die Transparenz hinsichtlich von Streitkräftestärken, -strukturen und –
disloziierungen sowie im Blick auf künftige Planungen weiter verbessert werden? 
Wie der Informationsaustausch und ggf. die Verifikationsmöglichkeiten? Können 
Elemente kooperativer und präventiver Rüstungssteuerung das KSE-Regime er-
gänzen und stärken? Sind zusätzliche Konsultationsgremien und Institutionen für 
eine intensivere Kooperation sinnvoll oder gar erforderlich? Wäre es sinnvoll, den 
Zeitraum für den Austausch von Informationen zur Rüstungsplanung von fünf auf 
zehn Jahre auszudehnen? 

• Und schließlich: Was müsste und kann getan werden, um die Regeln des KSE-
Regimes künftig so auszugestalten, dass diese auch nach einer erneuten NATO-
Erweiterung weiterhin tragfähig wären? Können daraus entstehende, neue Frage-
stellungen antizipiert und prophylaktisch in einem dritten KSE-Vertrag geregelt 



20 Jahre nach dem INF-Vertrag – Rüstungskontrolle ohne Zukunft? 17 
 

 

werden? Wäre eine vertragliche Verpflichtung zu erneuten Verhandlungen über 
das Regime im Falle einer erneuten NATO-Erweiterung hilfreich? Oder wäre es 
sinnvoller, das KSE-Regime in ein erweitertes gesamteuropäisches System si-
cherheitspolitischer Kooperation und kooperativer Rüstungssteuerung zu überfüh-
ren? 

Begleitend sollte darüber nachgedacht werden, ob und wie der NATO-Russland-Rat ge-
stärkt werden kann. Zwischen der Geschichte der NATO-Erweiterungen und der des NA-
TO-Russland-Rates gibt es eine ähnlich enge Verzahnung wie jene zwischen den NATO-
Erweiterungen und der Entwicklung des KSE-Regimes. Der Rat wurde anlässlich der ers-
ten NATO-Erweiterung als sicherheitspolitisches Konsultationsforum gegründet und an-
lässlich der bevorstehenden zweiten Erweiterung formal zu einem Gremium aufgewertet, 
in dem auch gemeinsame Entscheidungen gefällt werden könnten. Theoretisch zumindest, 
denn in der Praxis gilt bislang anderes: Die NATO-Staaten haben sich intern geeinigt, 
dass auf die Tagesordnung des NATO-Russland-Rates nur jene Themen gesetzt werden 
können, über die in der NATO bereits auch in der Sache Konsens herrscht. Viele Themen 
schaffen es wegen dieses faktischen Vetorechtes jedes einzelnen NATO-Mitgliedstaates 
nicht oder nur sehr spät auf die Tagesordnung. Je bedeutsamer ein Thema ist, desto 
wahrscheinlicher ist dies. Schon eine Änderung dieses Verfahrens könnte den NATO-
Russland-Rat nicht nur deutlich attraktiver, sondern auch zu einem Gremium mit stärker 
vertrauensbildender Wirkung oder gar gelebten kollektiven Entscheidungen über wichtige 
Fragen der Zukunft europäischer Sicherheit machen.    

 

 

3.2 Nukleare Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung 

Die Realisierungschancen für strengere Nichtverbreitungsregeln und für künftige Schritte 
nuklearer Abrüstung stehen in einem engen und unauflöslichen Zusammenhang. Nicht zu-
letzt die gescheiterte NVV-Überprüfungskonferenz 2005 hat demonstriert, dass auf multila-
teraler Ebene substantielle Fortschritte bei der Nichtverbreitung nur erreicht werden kön-
nen, wenn zugleich die Bereitschaft zu und Fortschritte im Bereich weiterer nuklearer Ab-
rüstung nachgewiesen werden können. Auf diesem „Handel“ fußte schon das Zustande-
kommen des NVV, aber auch seine unkonditionierte und zeitlich unbegrenzte Verlänge-
rung während der Überprüfungskonferenz 1995. Die Abschlussdokumente der Konferen-
zen 1995 und 2000 versuchten dies zu implementieren. Die fehlende Bereitschaft der Re-
gierung Bush, sich an diese Zusagen der Regierung Clinton zu halten, war zumindest teil-
weise ursächlich für das Scheitern der Überprüfungskonferenz 2005. Zugleich haben die 
USA unter George W. Bush bei dem Versuch, Proliferation durch Verschärfungen im Be-
reich der Exportkotrolle und andere nicht vertragliche vereinbarte Maßnahmen wie die 
Proliferation Security Initiative zu verhindern, nur begrenzte Fortschritte erzielt und sind 
hinter ihren selbst gesetzten Zielen deutlich zurückgeblieben.  

Im Blick auf die Überprüfungskonferenz 2010 muss, soll der NVV nicht weiter geschwächt 
werden, darauf hingearbeitet werden, dass sowohl im Bereich der nuklearen Abrüstung als 
auch im Bereich der nuklearen Nichtverbreitung konstruktive Vorschläge vorgelegt wer-
den. Dafür sind schon jetzt Vorarbeiten möglich und nötig. Die deutsche Initiative für eine 
Internationalisierung der Urananreicherung und diverse Initiativen mit dem Ziel, eine inter-
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nationale Versorgung von Kernkraftwerken mit Brennelementen zu initiieren, zeigen, dass 
bereits heute an ersten Vorschlagen gearbeitet wird. Ein Motiv hinter solchen Arbeiten ist 
die Befürchtung, der NVV könnte weiter geschwächt werden. Der Kern der Bemühungen 
liegt aber zumeist im Bereich der Stärkung der Nichtverbreitung. Wie aber kann darüber 
hinaus auf einen positiven Ausgang der Überprüfungskonferenz 2010 „in Sachen Abrüs-
tung“ hingearbeitet werden? Hier gibt es einen erheblichen Nachholbedarf bei der Entwick-
lung neuer Initiativen. 

Sinnvoll wäre erstens, wenn dafür geworben würde, das „rüstungskontrollpolitische Ac-
quis“ im NVV-Bereich neu zu beleben. Die „Principles and Objectives“ und die „13 Schrit-
te“ sollten wiederbelebt werden. Dazu kann es beitragen, wenn die EU frühzeitig signali-
siert, dass sie sich diesen Dokumenten weiterhin verpflichtet sieht. Sie kann zudem dafür 
werben, dass auch andere wichtige Akteure in ähnlicher Weise Stellung nehmen. Gelänge 
es beispielsweise, die Staaten der Shanghai Cooperation Organization und der Neutralen 
und Nichtalliierten Staaten zu entsprechenden Stellungnahmen zu animieren, so hätte 
dies bereits ein erhebliches Gewicht. Auch eine entsprechende Positionierung des/der 
demokratischen PräsidentschaftsbewerberIn könnte in diese Richtung wirken. Verstärkend 
können auch Vorarbeiten wirken, mit denen erreicht werden könnte, dass einzelne der 
vereinbarten 13 Schritte beschleunigt umgesetzt werden können, sobald die politische Be-
reitschaft zur Wiederaufnahme der Arbeiten in diesen Bereichen besteht. Auch hier könn-
ten die Staaten (aus) der Europäischen Union eine Vorreiterrolle übernehmen. 

Etwas schwieriger dürften sich Bemühungen gestalten, konkrete Schritte zur Stärkung der 
nuklearen Abrüstung einzuleiten. Traditionell betrachten die Nuklearmächte dieses Thema 
als ihnen zustehendes Terrain, auf dem sie sich äußere Einmischung verbitten. Vorschlä-
ge von „außen“, wie beispielsweise die Zukunft von START-1 und SORT geregelt werden 
könnten, verbieten sich deshalb weitgehend. Innovative Ideen würden jedoch von Think 
Tanks aus den USA voraussichtlich konstruktiv aufgenommen. Unbenommen bleibt es 
anderen Staaten jedoch, sich in anderer Weise konstruktiv zu äußern: 

• Eine Initiative, mittels derer möglichst viele Staaten den USA und Russland ihr 
starkes Interesse an vertraglich vereinbarter Rüstungskontrolle bei strategischen 
Nuklearwaffen, deren Weiterentwicklung und weiteren nuklearen Abrüstungs-
schritten signalisieren, kann politisch sinnvoll sein. Gleiches gilt für den Hinweis 
auf potentiell konstruktive Auswirkungen hinsichtlich der Stärkung der nuklearen 
Nichtverbreitung und für die Zukunft des NVV.   

• Auch eine multinationale politische Initiative, die die Nuklearwaffenstaaten bittet 
oder auffordert, ein freiwilliges, jedoch politisch verbindliches mehrjähriges Mora-
torium hinsichtlich der Entwicklung neuer nuklearer Waffen und Trägersysteme zu 
realisieren, könnte im Erfolgsfall Fortschritte bei der Stärkung der Nichtverbreitung 
erleichtern. 

• Eine politische Stellungnahme der Europäischen Union, dass die Mitgliedstaaten 
sich die Europäische Verteidigungspolitik der Zukunft auch ohne Nuklearwaffen 
vorstellen können und eine Politik mit diesem Ziel in einem Umfeld erfolgreicher 
nuklearer Abrüstungspolitik deutlich leichter umzusetzen wäre, könnte als positi-
ves Signal wirken.  
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• Unbenommen bleibt es den europäischen NATO-Staaten, die an der nuklearen 
Teilhabe in der NATO partizipieren, zu signalisieren, dass sie bereit sind, auf die 
Möglichkeit zu verzichten, im Kriegsfall und nach Freigabe durch den US-
Präsidenten amerikanische Nuklearwaffen mit eigenen Flugzeugen einzusetzen 
(nukleare Teilhabe). Damit würden sie verbreitete Zweifel an der Zulässigkeit die-
ser Praxis im Rahmen des NVV, die viele andere Vertragsstaaten hegen, beseiti-
gen. Die Bedeutung nuklearer Waffen würde sichtbar abgeschwächt. Befürchtun-
gen, dass Neumitglieder der NATO ebenfalls in dieses System einsteigen könn-
ten, würde der Boden entzogen. Würden die (dafür vorgehaltenen) sub-
strategischen Nuklearwaffen der USA zudem aus Europa abgezogen, so wäre je-
ne Bedingung erfüllt, die Moskau bislang zur Vorbedingung für Gespräche über 
nukleare Abrüstung im Bereich der taktisch nuklearen Waffen macht. Russland 
müsste sich beim Wort nehmen lassen. 

• Beschleunigte Arbeiten zur Umsetzung einzelner abrüstungsrelevanter Aspekte 
aus dem Bereich der 13 Schritte, zum Beispiel hinsichtlich des Verbotes der Pro-
duktion nuklearwaffentauglichen Spaltmaterials, können ebenfalls positiv wirken. 

Auch im Bereich der nuklearen Nichtverbreitung existiert eine Vielzahl von Möglichkeiten, 
Schritte zur Stärkung des NVV vorzubereiten. In diesem Bereich – der nicht Gegenstand 
dieses Diskussionspapiers ist - bemühen sich viele westliche Regierungen um die Ent-
wicklung potentiell produktiver und konstruktiver Vorschläge. Oft weisen diese Bemühun-
gen allerdings ein entscheidendes Wirksamkeitshandicap auf, das Fortschritte bei der 
Stärkung des NVV eher behindern, denn fördern könnte. Viele der Vorschläge zur Stär-
kung der nuklearen Nichtverbreitungsregime entstanden im Kontext der aktueller Ver-
dachtsfälle in Sachen Proliferation wie zum Beispiel des Irans. In gedanklicher Verlänge-
rung sind sie mit der Hoffnung verbunden, auch künftigen Problem- und Verdachtsfällen, 
die sich aus dem wachsenden Wunsch zusätzlicher Staaten nach ziviler Nutzung der Nuk-
leartechnik ergeben könnten (Türkei, Saudi-Arabien u.v.a.m.), prophylaktisch einen Riegel 
vorschieben zu können. Dabei wird aber oft vorschnell darauf gesetzt, dass sich jene 
Staaten, die „legitimerweise“ die Nukleartechnik (zivil) nutzen, als „Haves“, sich darauf ei-
nigen könnten, welchen Staaten die Nutzung dieser Technologien gar nicht oder nur ein-
geschränkt nutzen dürfen (zivile / militärische „Have-Nots“). Vorschläge dieser Art riskieren 
letztlich eine weitere Schwächung des NVV-Regimes, weil sie davon ausgehen, dass 
Staaten vor dem internationalen Recht dauerhaft „ungleich“ sein könnten – ein Wider-
spruch in sich. Der NVV zielt letztendlich auf eine Aufhebung der (zeitweiligen) Unter-
scheidung von Haves und Have-Nots im militärisch-nuklearen Bereich. Er kann nicht mit 
Nichtverbreitungsregeln gestärkt werden, die auch bei der zivilen Nutzung der Nuklear-
technik eine dauerhafte Unterscheidung zwischen legitimen Haves und Have-Nots einfüh-
ren würden.   
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3.3. Rüstungskontrolle und Nichtstaatliche Akteure 

Nichtstaatliche oder substaatliche Akteure, die zur Anwendung organisierter Gewalt fähig 
sind, spielen in den Konflikten der Gegenwart eine ständig wachsende Rolle. Dies trifft für 
so unterschiedliche Akteure zu wie Terrorgruppierungen, Befreiungsbewegungen oder 
bewaffnete Kräfte eines regionalen Clanchefs, der organisierten Kriminalität, eines trans-
nationalen Konzerns oder aber Söldnerfirmen und private Militärdienstleister. All diese 
nichtstaatlichen Akteuren werden von der traditionellen Rüstungskontrolle weder erfasst 
noch berührt. Im günstigsten Fall greifen Exportkontrollregeln für sie, also Nichtverbrei-
tungsregeln. Rüstungskontrolle wird bislang ausschließlich als zwischenstaatliches Gestal-
tungsinstrument genutzt und verstanden. Das ist auf der einen Seite verständlich, da Staa-
ten nur mit Staaten völkerrechtlich verbindliche Verträge auf Gegenseitigkeit abschließen, 
nicht aber mit substaatlichen Partnern. Auf der anderen Seite entsteht angesichts der 
wachsenden Bedeutung der nichtstaatlichen Akteure ein substantielles rüstungskontrollpo-
litisches Regulierungsdefizit, über das sich auch Staaten echauffieren können, wenn sie 
selbst bestimmten Regeln unterworfen sind, nicht aber der Gegner in einem asymmetri-
schen Konflikt. Während einerseits anerkannt wird, dass rechtliche Verregelung hilfreich 
sein könnte, fehlt andererseits scheinbar ein gangbarer Weg. 

Einen Königsweg, mit dem zum Beispiel kurzfristig bewaffnete Terrorgruppen zur Einhal-
tung des humanitären Kriegsvölkerrechtes veranlasst werden könnten, gibt es sicher nicht. 
Trotzdem bieten sich Chancen, um nichtstaatliche Gewaltakteure rüstungskontrollpolitisch 
einzuhegen. Folgende Ansatzpunkte könnten sich z.B. als geeignet erweisen: 

• Befreiungsbewegungen betrachten sich oft als legitime Regierungsmacht der Zu-
kunft für ein staatliches Territorium. Sie können deshalb ein Interesse haben, schon 
heute nachzuweisen, dass sie sich als künftige Regierung völkerrechtskonform ver-
halten würden. Insbesondere mit Blick auf das humanitäre Kriegsvölkerrecht und 
das Verbot bestimmter Waffen, die unterschiedslos wirken, z.B. Antipersonenmi-
nen, besteht die Chance, solche bewaffnete Gruppierungen zur Einhaltung völker-
rechtlicher Verträge zu ermutigen. Dass dies nicht aussichtslos sein muss, zeigt 
„Geneva Call“, ein Zusammenschluss von 34 nicht-staatlichen Akteuren, die sich 
als Befreiungsbewegungen verstehen und sich verpflichtet haben, das Verbot der 
Produktion, Lagerung und des Einsatzes von Antipersonenminen und ähnlich wir-
kenden Munitionen einzuhalten. Zu den Selbstverpflichtungen, die sie eingingen, 
gehören auch die Zerstörung vorhandener Bestände, also ein Abrüstungsschritt, 
sowie Möglichkeiten der Verifikation und Sanktionierung von Verstößen.  

• Private Militärdienstleister, Söldnerfirmen und Sicherheitsdienste unterliegen der 
Gesetzgebung ihrer Herkunftsstaaten. Gleiches gilt für Konzerne, die bewaffnete 
Sicherheitsdienste beschäftigen. Dies gibt den Herkunftsländern die Möglichkeit, 
solche nicht-staatlichen Akteure rechtsverbindlich in Rüstungskontrollregime und 
humanitäres Kriegsvölkerrecht einzubinden und den Akteuren für ihre Einsätze au-
ßerhalb des eigenen Territorium vorzugeben, dass sie die Regeln des Herkunfts- 
und des Einsatzlandes zu beachten haben, bzw. bei konfligierenden Regeln im 
Rahmen der jeweils restriktiveren Regeln agieren müssen. Erstrebenswert wäre 
darüber hinaus ein international gültiger Code of Conduct, mittels dessen verbind-
lich Mindeststandards für die nationalen Gesetzgebungen und die Implementierung 
aller relevanten völkerrechtlicher Regelungen vorgeschrieben werden. Jedem Staat 
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sollte darüber hinaus das Recht zu strengeren Regelungen gewährt werden und auf 
internationaler Ebene ein Vergleich der besten und wirksamsten Regelungen (best 
practice) mit Vorbildcharakter ermöglicht werden. Mit Blick auf das humanitäre 
Kriegsvölkerrecht und das Verbot bestimmter Waffen, die unterschiedslos wirken, 
müssten wirksame Fortschritte möglich sein. Auch skeptische Regierungen, wie die 
der USA, denken nach den jüngsten Zwischenfällen im Irak über strengere Vorga-
ben nach. 

• Rüstungsexportkontrolle und sanktionierende Maßnahmen können, wenn in der in-
ternationalen Gemeinschaft breit mitgetragen, ebenfalls wirksame Instrumente sein, 
mit denen es möglich ist, nichtstaatliche Gewaltakteure und ihr Handeln zu beein-
flussen. Da es sich hier nicht im engeren Sinne um „rüstungskontrollpolitische“ In-
strumentarien handelt, sei nur auf die grundsätzliche Möglichkeit hingewiesen, Ver-
stöße gegen rüstungsexportkontrollpolitische Regelungen durch nichtstaatliche Ak-
teure mit Sanktionen zu belegen und entsprechende Mechanismen auszuarbeiten. 
Im Bereich der internationalen Terrorismusbekämpfung wird ähnliches bereits an-
gewandt.  

 

 

4. Optionen für die Bundesrepublik Deutschland 

Rüstungskontrolle, Abrüstung, Nichtverbreitung und effizientem Multilateralismus werden 
in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik große Bedeutung zugemessen. Deutsch-
land profitiert sicherheitspolitisch von diesen Instrumenten schon lange. Effizienter Multila-
teralismus diene deutschen Interessen und signalisiere die fortwährende Einbindung der 
Bundesrepublik in multilaterale Kontexte sowie den Verzicht auf nationale Alleingänge. 
Auch künftig dürfte es im Interesse deutscher Regierungen liegen, an dieser Politik festzu-
halten. Somit lohnt es zu fragen, welche Beiträge Deutschland im Blick auf die Wiederbe-
lebung rüstungskontroll- und abrüstungspolitischer Prozesse und Instrumente heute leis-
ten könnte. Auch hier beschränken wir uns auf die oben genannten Beispiele: 

• Konventionelle Rüstungskontrolle: Die Bundesrepublik gehört seit geraumer Zeit zu 
jenen Staaten, die zu einer baldigen Ratifizierung des AKSE-Abkommens bereit 
sind. Allerdings will sie darüber auch keinen Streit mit anderen NATO-Partnern ris-
kieren. Deshalb blieb die deutsche Bereitschaft bislang politisch folgenlos. Ange-
sichts russischer Überlegungen, das KSE-Regime aufzugeben, könnte die Bundes-
regierung ihrem Interesse an der Aufrechterhaltung dieses Regimes und der baldi-
gen Ratifizierung nicht nur deutlich Ausdruck verleihen, sondern auch Vorbereitun-
gen für eine Initiative zu einem dritten KSE-Abkommen angehen. Dazu können die 
nationale Vorbereitung geeigneter Fragestellungen, Analysen über die potentiellen 
Vorstellungen, Wünsche und Tabus anderer KSE-Staaten und Versuche vorläufiger 
Antworten auf die o.g. Fragen gehören. Darüber hinaus böte es sich an, erste Kon-
sultationen zu dem Gesamtkomplex eines potentiellen dritten KSE-Abkommens mit 
anderen Vertragspartnern zu führen. In Konsultationen mit Russland kann das wei-
ter bestehende deutsche Interesse an der Aufrechterhaltung des KSE-Regimes und 
einer Weiterführung europäischer Transparenzmaßnahmen mit dem Ziel gemein-
samer Sicherheit in Europa und nicht vor, sondern gemeinsam mit Russland zu or-



22 Nassauer 
 

 

ganisieren, erneut verdeutlicht werden. Solche Konsultationen können nicht nur hel-
fen, Moskauer Erwartungshaltungen besser zu verstehen, sondern auch dazu bei-
tragen, dass Russland die Bedenken seiner kleinen Nachbarn frühzeitig versteht. 
So würde zum einen ein Beitrag dazu geleistet, dass sich die Rahmenbedingungen 
für die Zukunft der Rüstungskontrolle nicht weiter verschlechtern, zum anderen a-
ber auch ein Set von Bausteinen für einen weiteren KSE-Vertrag zusammengetra-
gen, das es zu einem späteren Zeitpunkt erlauben könnte, die Initiative zu einem 
solchen Vertrag mit recht konkreten Vorschlägen für dessen Inhalte und Regelun-
gen zu begleiten.      

• Nukleare Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung: Auch wenn die Bundesrepublik 
nicht über eigene Atomwaffen verfügt, so kann sie doch einen eigenständigen Bei-
trag zur Stärkung von nuklearer Abrüstung und Nichtverbreitung leisten. Dass dies 
möglich ist, zeigte im Kontext der Entstehung des INF-Vertrages der deutsche Ver-
zicht auf die Nuklearraketen vom Typ Pershing-Ia und deren Modernisierung. Erst 
dieser Verzicht ermöglichte die Erweiterung der Null-Lösung zur doppelten Null-
Lösung, also die Einbeziehung von Raketen mit 500-1.000 Kilometer Reichweite in 
das Abkommen. Derzeit bietet sich ein Schritt ähnlicher Tragweite an: Die Bereit-
schaft zum Verzicht auf die technisch-nukleare Teilhabe im Rahmen der NATO. Im 
Rahmen dieses Konstruktes kann die deutsche Luftwaffe im Kriegsfall US-
Nuklearwaffen einsetzen. US-Nuklearwaffen lagern in Deutschland nur noch zur 
Aufrechterhaltung dieser Option. Zur Zeit ist vorgesehen, die nukleare Rolle einfach 
auslaufen zu lassen, wenn die Tornado-Kampfflugzeuge in den nächsten beiden 
Jahrzehnten endgültig außer Dienst gestellt und durch nicht-nukleare Eurofighter-
Flugzeuge ersetzt werden. Eine sichtbare, positive Auswirkung auf Rüstungskon-
trolle, Abrüstung und Nichtverbreitung wäre damit kaum verbunden. Würde die 
Bundesrepublik dagegen rechtzeitig vor der NVV-Überprüfungskonferenz 2010 ihre 
politische Bereitschaft erklären, auf die Option der nuklearen Teilhabe zu verzich-
ten, so könnte dies mehrere positive Wirkungen haben. Erstens könnten sich ande-
re NATO-Staaten, die die nukleare Teilhabe praktizieren, der deutschen Initiative 
anschließen. Zweitens könnte es zu einem Abzug der verbliebenen substrategi-
schen Nuklearwaffen der USA aus Europa kommen, die damit ihre wichtigste militä-
rische und politische Funktion verlieren würden. Damit würde drittens jene Bedin-
gung erfüllt, die Russland seit Jahren offiziell zur Vorbedingung für Gespräche über 
die Abrüstung taktisch bzw. substrategisch nuklearer Waffen macht: Jeder Nukle-
arwaffenstaat sollte all seine Atomwaffen auf eigenem Territorium lagern. Derzeit 
sind die Länder der nuklearen Teilhabe in der NATO weltweit die einzigen, die Nuk-
learwaffen eines anderen Staates beherbergen. Zudem könnte der Verdacht ausge-
räumt werden, dass die NATO-Staaten mit der Nuklearen Teilhabe gegen ihre Ver-
pflichtungen aus Artikel I und II den NVV verstoßen – ein Verdacht, den die Mehr-
heit der Mitglieder des NVV seit etlichen Jahren hegt. Schließlich könnte dieser 
Schritt dazu beitragen, dass bei der nächsten Überprüfungskonferenz für den NVV 
eine neue tragfähige Balance zwischen Schritten zur Stärkung der nuklearen Ab-
rüstungsverpflichtung und Schritten zur Stärkung der Nichtverbreitung gefunden 
werden kann.  
Selbstverständlich sollte die Bundesregierung andere Initiativen zur Stärkung der 
Nichtverbreitung, die sie bereits verfolgt, weiter entwickeln. Ein Beispiel dafür ist die 
Initiative für eine Multilateralisierung ziviler nuklearer Brennstoffkreislaufanlagen 
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z.B. zur Urananreicherung, die Außenminister Steinmeier bereits seit einiger Zeit 
verfolgt.  

• Rüstungskontrolle und Abrüstung unter Einbeziehung nicht-staatlicher Akteure: 
Dieses „neue“ Thema bedarf angesichts seiner wachsenden Bedeutung dringend 
der genaueren Analyse und der Entwicklung konstruktiver rüstungskontrollpoliti-
scher Ideen. Soweit bekannt, werden bislang nur von einigen Nichtregierungsorga-
nisationen sehr beschränkte Ressourcen für erste praktische Initiativen wie „Gene-
va Call“ aufgewendet. Für systematische Forschungs- und Untersuchungsarbeiten 
zur Eruierung weiterer praktischer Optionen fehlen dagegen die Mittel. Auch wenn 
kaum mit kurzfristig hochwirksamen und mit Blick auf alle potentiellen nichtstaatli-
chen Gewaltakteure nutzbaren Ergebnissen zu rechnen ist, dürfte es sehr sinnvoll 
sein, die rüstungskontroll- und abrüstungspolitischen Optionen in diesem Bereich 
systematischer zu erforschen. Mit Blick auf die Einbindung von Befreiungsbewe-
gungen, die sich als künftige Regierungen von Staaten betrachten oder im Blick auf 
private Militärdienstleister, die nationalen Gesetzgebungen unterliegen, sind Fort-
schritte schon im Rahmen international gültiger Vereinbarungen möglich. Deutsch-
land kann finanzielle Mittel bereitstellen, um die systematische Erforschung der 
Problematik anzugehen, mögliche Initiativen zu eruieren und erfolgversprechende 
Initiativen mitzufinanzieren, die von anderen entwickelt werden.  

Abschließend gilt es, eine Frage zu betrachten, deren Bedeutung zumeist unterschätzt 
wird: Die der Gestaltung der politischen Tagesordnung, also des Faktors „Zeit“. 

 

 

5. Die Zeit konstruktiv nutzen 

Rüstungskontrolle und Abrüstung sind ebenso wie die Nichtverbreitungspolitik wesentliche 
Gestaltungsinstrumente einer auf effizienten Multilateralismus und die Verrechtlichung in-
ternationaler Beziehungen ausgerichteten Politik. Sie liegen deshalb sowohl im Interesse 
deutscher als auch europäischer Sicherheitspolitik. Wer diese Politikinstrumente erfolg-
reich wiederbeleben will, muss bereit sein, politisch offensiv und die Zukunft planend vor-
zugehen. Die Analyse der gegenwärtigen Krise der Rüstungskontrolle hat unter anderem 
gezeigt, dass auch die Befürworter dieser Instrumente nolens volens einen Beitrag zu Ent-
stehung und Vertiefung der Krise leisten können, wenn sie sich zu sehr auf das gerade 
Machbare und die Verteidigung des rüstungskontrollpolitischen Acquis beschränken. In 
politischen Kräfteparallelogrammen oder Kräftepolygonen verschiebt sich die Resultieren-
de dann leicht zugunsten der Rüstungskontrollgegner und –skeptiker.  

Wer Rüstungskontrollpolitik, Abrüstung und Nichtverbreitung wiederbeleben will, muss das 
Heft des politischen Handelns zurückgewinnen und die Initiative ergreifen. Dabei kann 
auch die Verfolgung scheinbar utopischer Ziele eine wirksame Kraft sein. Dies zeigt die 
Geschichte des Ottawa-Prozesses, der zunächst zu einem Verbot von Anti-
Personenminen und dann zu einer bis heute wirksamen Dynamik führte, dieses Verbot auf 
andere unterschiedslos wirkende Munitionen wie Streumunitionen auszuweiten. 

Um das Heft des Handelns in Sachen Rüstungskontrolle und Abrüstung zurückzugewin-
nen, bedarf es vor allem einer verstärkten Bereitschaft zum „Agenda-Setting“. Nur, wer auf 
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die Tagesordnung Einfluss nimmt, kann auch hoffen, ernsthaft Fortschritte zu erzielen. Mit 
einer Politik aus der Defensive, einer reaktiven Politik ist dies kaum möglich. Derzeit ist es 
noch zu früh, um vorherzusagen, wie die Tagesordnung der Zukunft, also nach den Wah-
len in Russland und den USA, im Detail aussehen könnte. Es ist aber nicht zu früh, um 
schon jetzt dafür zu werben, dass Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung 
dann wieder eine größere Rolle spielen.  

Die Zeit vor und unmittelbar nach den Wahlen kann genutzt werden, um geeignete Initiati-
ven vorzubereiten, die der Wiederbelebung rüstungskontrollpolitischer Ansätze dienen. 
Dies gilt sowohl für die staatlichen wie für die nicht-staatlichen Akteure, die sich für eine 
Wiederbelebung der Rüstungskontrolle einsetzen. Frühzeitige Sondierungen mit russi-
schen Partnern aus Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen sowie mit der künfti-
gen russischen Administration, die deutlich vor der künftigen amerikanischen handlungs-
fähig werden wird, können dabei hilfreich sein. Bei solchen Sondierungen kann dafür ge-
worben werden, dass Russland die Krise der Rüstungskontrolle nicht weiter vertieft, so-
lange unklar ist, wer in den USA künftig die Administration stellt und welche Positionen 
Washington künftig bezieht. Zugleich können sie genutzt werden, um Themen und geeig-
nete Vorschläge für ein erfolgreiches rüstungskontrollpolitisches Agenda-Setting zu eruie-
ren. Ähnliches gilt für den Dialog mit demokratischen Rüstungskontrollbefürwortern und 
Think Tanks in den USA: Mit ihnen kann während der Übergangsphase bis zur nächsten 
Administration diskutiert werden, wie die demokratische Mehrheit in beiden Häusern des 
Kongresses verhindern kann, dass sich die Krise der Rüstungskontrolle weiter verschärft 
und der oder die künftige US-PräsidentIn schon heute festgelegt wird. Dass ein solches 
Vorgehen möglich und sinnvoll ist, zeigt sich bisher am Beispiel der Haushaltsverhandlun-
gen über die Finanzierung der Baumaßnahmen zur Stationierung von Komponenten des 
amerikanischen Raketenabwehrsystems in Polen und im Blick auf die Finanzierung des 
Einstiegs in die Entwicklung einer neuen Generation nuklearer Sprengköpfe. Zugleich 
kann der Dialog mit Befürwortern der Rüstungskontrolle in den USA genutzt werden, um 
Themen und Initiativen zu eruieren, die aus Washingtoner Sicht einen Beitrag zur Wieder-
belebung der Rüstungskontrolle leisten könnten. Schließlich kann er genutzt werden, um 
einen geeigneten Mix und sinnvolle Verknüpfungen zwischen künftigen Initiativen der Rüs-
tungskontrolle und Abrüstung einerseits und neuen Nichtverbreitungsinitiativen anderer-
seits zu identifizieren. Gerade an letzteren ist man in Washington parteiübergreifend inte-
ressiert. 
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